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Regeln für die Nutzung von digitalen Endgeräten und dem WLAN  

an der Nelson-Mandela-Schule Rheine 

(Stand: 02.06.2020) 

Regel 1: Digitale Endgeräte dürfen in die Schule mitgebracht werden. Es gilt grundsätzlich die Hausordnung der Schule. 

 

Regel 2: Während der Unterrichtszeit bleiben die Smartphones und andere mobile Geräte in der Schultasche und sind in einem kom-
plett geräuschlosen Zustand. Ausnahmen können von der Schulleitung oder der jeweiligen Lehrperson ausgesprochen werden. 

 

Regel 3: Digitale Endgeräte dürfen im Unterricht nur mit Erlaubnis der Lehrperson zu Lernzwecken genutzt werden. Bei der Arbeit mit 
den Geräten sind die Anweisungen der Lehrperson zu beachten. 

 

Regel 4: Das Erstellen und Verbreiten von Bildern, Videos, Textmitteilungen und Sounddateien ist ohne Erlaubnis der Lehrperson und 
der Person, die auf den Aufnahmen zu sehen ist, nicht erlaubt. 

 

Regel 5: Während der Klassenarbeiten und Prüfungen ist das Nutzen von Smartphones und anderen digitalen Endgeräten verboten. 
Eine Nutzung wird als Täuschungsversuch gewertet. Ausnahmen (wie z. B. die Nutzung bestimmter Taschenrechner) werden von der 
jeweiligen Lehrperson genehmigt. 

 

Regel 6: Wenn gegen die Ordnung verstoßen wird, hat die Lehrperson das Recht, das Gerät vorübergehend einzuziehen. Das Gerät 
kann nach Unterrichtsende im Sekretariat abgeholt werden. 

 

Regel 7: Bei drei Verstößen gegen diese Ordnung findet ein Gespräch mit den Eltern und der Schulleitung statt. Dort werden auch wei-
tere Konsequenzen besprochen. 

 

Regel 8: Wenn der konkrete Verdacht besteht, dass sich auf dem digitalen Endgerät strafbare Inhalte (z.B. Bilder oder Videos) befin-
den, muss die Schule die Polizei einschalten. 

 

Diese Regelungen beziehen sich auf die Nutzung des Wlans an der Nelson-Mandela-Schule: 

Regel 9: Die Nutzung des Wlans der Schule ist ausschließlich auf Recherche- bzw. Darstellungszwecke für schulische Zwecke be-
grenzt. Die gesetzlichen Vorschriften zum Jugendschutzrecht, Urheberrecht und Strafrecht sind zu beachten. 

 

Regel 10: Nutzungseinschränkungen durch das Vorhandensein von Jugendschutzfiltern und- software der Schule sind zu akzeptieren. 
Der Versuch, die technischen Filtersperren zu umgehen, kann zum Entzug der Nutzungserlaubnis führen. 

 

Regel 11: Die Schule übernimmt keine Haftung für die Datensicherheit der von den Schülerinnen und Schülern genutzten privaten Ge-
räte. Die Verantwortung hierfür liegt ausschließlich bei den Nutzerinnen und Nutzern. 

Regel 12: Die Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige Verbreitung von Daten bzw. durch unsachgemä-
ßen Einsatz von Hard- und Software ist untersagt. 

 

Weitere Bestimmungen und Informationen zur Nutzung von digitalen Endgeräten an der Nelson-Mandela-Schule Rheine sind in der Schulordnung 
festgelegt. 

 


